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Was ist die Berufsmaturität?

Die Berufsmaturität verbindet eine drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) mit einer erweiterten Allgemeinbildung. Ein eidgenössisches Berufs maturi-
tätszeugnis berechtigt zum prüfungsfreien Zugang zu einer dem Beruf verwandten Studien richtung 
an einer Fachhochschule. Entspricht die berufliche Grundbildung der Studienrichtung nicht, so kann 
die Fachhochschule ein qualifizierendes Praktikum (Arbeitswelterfahrung) verlangen, in dem die 
berufspraktischen und berufstheoretischen Kenntnisse im betreffenden oder in einem verwandten 
Beruf erworben werden.

Inhaberinnen und Inhaber einer Berufsmaturität verfügen somit über
• ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder ein altrechtliches Diplom einer anerkannten 

Handelsschule / Handelsmittelschule und über ein eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis.

Diese doppelte Qualifikation schafft Voraussetzungen, um
• an einer Fachhochschule zu studieren oder
• im erlernten Beruf mit erweiterten Kenntnissen zu arbeiten oder
• sich anderweitig weiterzubilden.

Inhaber/innen eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses können nach einer bestandenen 
Ergänzungsprüfung («Passerelle») prüfungsfrei ein Studium an einer Schweizer Universität, an einer 
eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH Zürich, EPF Lausanne) oder an einer pädago gischen 
Hochschule aufnehmen.

Das eidgenössische Berufsmaturitätszeugnis erhält, wer die Berufsmaturitätsprüfung bestanden 
hat. Diese umfasst Prüfungen in den Grundlagenfächern (erste und zweite Landessprache, dritte 
Sprache und Mathematik) sowie in den zwei ausrichtungsspezifischen Schwerpunktfächern. Insge-
samt zählen acht Fächer und das interdisziplinäre Arbeiten für die Qualifikation in der erweiterten 
Allgemeinbildung.

Die Interdisziplinarität ist ein Markenzeichen der Berufsmaturität. Zur Berufsmaturitätsprüfung 
gehört deshalb eine interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA). Die Lernenden bearbeiten ein Projekt und 
verfassen eine eigenständige Arbeit, welche Bezüge herstellt zu mindestens zwei Berufsmaturi-
täts fächern und zur Arbeitswelt. 
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Welche Bildungswege führen zur Berufsmaturität?

Der Besuch eines anerkannten Bildungsgangs der Berufsmaturität
• während der beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (BM 1) in einem 

Betrieb, in einer Lehrwerkstätte oder in einer schulisch organisierten Grundbildung (z. B. Handels-
schule / Handelsmittelschule)

• nach einer abgeschlossenen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis 
(BM 2), als Vollzeitangebot oder berufsbegleitend als Teilzeitangebot.

Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung

Die eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung (EBMP) bietet die Möglichkeit, ohne den Besuch eines 
anerkannten Bildungsgangs der Berufsmaturität ein eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis zu 
erreichen. Voraussetzung zur Zulassung zur EBMP ist ein eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ oder ein 
altrechtliches Diplom einer anerkannten Handelsschule / Handelsmittelschule.

Die EBMP wird einmal jährlich durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI angeboten. Die Prüfungsvorbereitung erfolgt individuell, mit oder ohne Besuch eines vorbe-
reitenden Unterrichts.

Wer kann den Berufsmaturitätsunterricht besuchen?

Lernende, die eine berufliche Grundbildung mit EFZ beginnen und einen Lehrvertrag haben, auf 
dem die Bereitschaft des Lehrbetriebs zum Besuch des Berufsmaturitätsunterrichts vermerkt ist. Die 
Lernenden müssen die Aufnahmebedingungen für den Berufsmaturitätsunterricht erfüllen.

Inhaberinnen und Inhaber eines eidg. Fähigkeitszeugnisses EFZ, welche die Aufnahmebedin gungen 
erfüllen.

Die konkreten Aufnahmebedingungen und das Aufnahmeverfahren sind kantonal geregelt. 
Informationen erteilt das kantonale Berufsbildungsamt (Adressen siehe nächste Seite).

Wer bietet die Berufsmaturität an?

Mehr als 200 öffentliche und private Schulen bieten den Berufsmaturitätsunterricht in einem vom 
SBFI anerkannten Bildungsgang der Berufsmaturität an. Weitere Auskünfte erteilen die kantonalen 
Berufsbildungsämter.

Wie ist die Berufsmaturität aufgebaut?

Der Unterricht umfasst folgende Bereiche:
• einen Grundlagenbereich,
• einen Schwerpunktbereich,
• einen Ergänzungsbereich.

Für alle Ausrichtungen der Berufsmaturität enthält der Grundlagenbereich folgende Fächer:
• erste Landessprache
• zweite Landessprache
• dritte Sprache
• Mathematik

Zum Schwerpunktbereich gehören folgende Fächer:
• Finanz- und Rechnungswesen
• Gestaltung, Kunst, Kultur
• Information und Kommunikation
• Mathematik
• Naturwissenschaften
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• Sozialwissenschaften
• Wirtschaft und Recht

Je nach Ausrichtung der Berufsmaturität sind davon zwei Fächer zugeteilt.

Zum Ergänzungsbereich gehören folgende Fächer:
• Geschichte und Politik
• Technik und Umwelt 
• Wirtschaft und Recht

Je nach Ausrichtung der Berufsmaturität sind davon zwei Fächer zugeteilt.

Wie hoch ist die Lektionenzahl?

Der Berufsmaturitätsunterricht beträgt in der BM 1 und BM 2 mindestens 1'440 Lektionen. Der Besuch 
während der beruflichen Grundbildung bedeutet je nach deren Dauer folglich 9 bis 12 Lektionen 
zusätzlichen Unterricht pro Woche in erweiterter Allgemeinbildung. Hinzu kommt der obligatorische 
Unterricht in den Berufskenntnissen und im Sport.

Wie gross ist das Interesse an der Berufsmaturität?

Seit der Einführung im Jahr 1994 nimmt die Zahl der Berufsmaturitätsabschlüsse ständig zu. 
Jährlich erhalten rund 14'000 Personen ein Berufsmaturitätszeugnis. 

Wird für jedes Berufsmaturitätszeugnis ein Certificate Supplement ausgestellt?

Das Certificate Supplement zur Berufsmaturität liegt in englischer Sprache vor und enthält Infor-
ma tionen über die mit einer Berufsmaturität erworbenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse. 
Es ist analog aufgebaut wie die Zeugniserläuterungen zur beruflichen Grundbildung und steht 
für jede Ausrichtung der Berufsmaturität zur Verfügung. Da die Berufsmaturität nicht in den Nationalen 
Qualifikationsrahmen (NQR) Berufsbildung eingestuft wird, enthält das Supple ment keine Angaben 
zum NQR-Niveau der Berufsmaturität. Aufgeführt wird lediglich die Klassifizierung gemäss ISCED 
(International Standard Classification of Education).  

Rechtsgrundlagen 

BMV Berufsmaturitätsverordnung (Verordnung vom 24. Juni 2009 über die eidgenössische 
Berufsmaturität, SR 412.103.1)

Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität vom 18. Dezember 2012, SBFI, Bern 2012,  
www.sbfi.admin.ch

Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen Berufsmaturitätsprüfung, SBFI, Bern, 2018,  
www.sbfi.admin.ch

BBG Art. 25, Berufsbildungsgesetz (Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die 
Berufsbildung, SR 412.10)

BBV Art. 22, Berufsbildungsverordnung (Verordnung vom 19. November 2003 über die 
Berufsbildung, SR 412.101)

(Gesetze sind mit SR-Nummern abrufbar unter: www.admin.ch/gov)
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https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/berufsmaturitaet/ebmp.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/berufsmaturitaet/ebmp/informationen-zur-anmeldung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html
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Links

Adressverzeichnis unter www.afb.berufsbildung.ch
Das kantonale Berufsbildungsamt ist Anlaufstelle für Informationen und individuelle Beratung 
rund um den Besuch des Berufsmaturitätsunterrichts.

www.berufsberatung.ch ( Aus- und Weiterbildung > Lehre und Lehrstellen > Berufsmaturität) 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

www.sbfi.admin.ch (Bildung > Maturität > Berufsmaturität)
Informationen über die Möglichkeiten und Unterlagen zur Berufsmaturität und zu den Fachhoch-
schulen stellt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI auf seiner Home page 
zur Verfügung. Das SBFI ist zusammen mit den Kantonen, Organisationen der Arbeitswelt OdA und 
den Fachhochschulen für die Weiterentwicklung der Berufsmaturität zuständig.

www.berufsmaturitaet.ch
Internetportal der Verbundpartner der Berufsbildung mit vielfältigen Informationen, Bildern und Videos.

www.supplementprof.ch
Informationen über die Diplomzusätze und weiterführende Links.

www.sbfi.admin.ch
SBFI, Eidg. Maturitätsprüfungen (EBMP), Einsteinstrasse 2, 3003 Bern
Prüfungssekretariat: Tel. 058 469 78 74, ebmp@sbfi.admin.ch 
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